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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §4 Abs4;

Rechtssatz

Soweit der Masseverwalter für den fortgeführten Gewerbebetrieb tätig wird (und letztlich aus Mitteln des Betriebes

entlohnt wird), liegen betrieblich veranlasste Aufwendungen iSd § 4 Abs 4 BAO vor.
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